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1. Aufgabenstellung 

In der Espachstraße in Überlingen sollen auf dem Grundstück Flst.- Nr. 854 zwei Doppelhaushälften 
entstehen1. Da die Planung vom rechtsgültigen Bebauungsplan „Langgasse“ abweicht, ist eine Ände-
rung des bestehenden Bebauungsplanes notwendig. Zur Ermittlung der Eingriffe des Vorhabens in Na-
turhaushalt und Landschaftsbild und zur Herleitung erforderlicher Kompensationsmaßnahmen ist eine 
Eingriffs- Kompensationsbilanz (E/K- Bilanz) zu erstellen. Dabei sind nur die Eingriffe zu kompensieren, 
die über das im rechtsgültigen Bebauungsplan genehmigte Maß hinausgehen. 

 

2. Rechtsgrundlagen  

Für die Bebauungsplanänderung „Langgasse, 7. Teiländerung“ in Überlingen ist die Eingriffsregelung 
nach §1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit dem BNatschG und dem NatSchG BW zu beachten. Im Be-
bauungsplan werden die entsprechenden Festsetzungen rechtsverbindlich aufgenommen. Folgende 
Gesetze bilden die Rechtsgrundlage für die Eingriffs- Kompensationsbilanz: 

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatschG) in der Fassung vom 25. März 2002, 
zuletzt geändert am 21.06.2005 

• Gesetz zum Schutz der Natur, zur Pflege der Landschaft und über die Erholungsvorsorge in der 
freien Landschaft (NatSchG BW) in der Neufassung vom 01.01.2006 

• Wassergesetz (WG) für Baden – Württemberg in der Fassung vom 20.01.2005  

• Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 27.07.1957 in der Fassung vom 25.06.2005 

• Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) vom 14.12.2004 

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bun-
des– Bodenschutzgesetz) in der Fassung vom 09.12.2004 

• Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung vom 26.09.2002, zuletzt geändert durch 
Art. 1G vom 25.06.2005  

• TA Lärm 

• Landeswaldgesetz Baden – Württemberg in der Fassung vom 01.07.2004 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21.06.2005 (BGBl. S. 1818) 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990, geändert durch das Gesetz vom 
22. 04.1993 

• Landesbauordnung für Baden – Württemberg, 18. Auflage vom 8. 08.1995, in der Änderung vom 
14.12.2004 ( GBl. S. 884 u. 895) 

• Planzeichenverordnung in der Fassung vom 18. 12.1990 

 

                                                           
1 Ein Doppelhaus wurde mittlerweile errichtet, vom Flst.- Nr. 854 wurden die neuen Grundstücke 854/4 und 854/5 
abgeteilt. 
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3. Analyse und Bewertung des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes  

Beschreibung des Gebietes 

Das 0,11 ha große Plangebiet liegt an der Espachstraße, schräg gegenüber dem Einkaufszentrum an der 
Lipperstreuter Straße (DM- Markt, Volksbank, Getränkemarkt, Inlingua etc)2. Es wird von vorhandener 
Wohnbebauung (vorwiegend ältere, inhomogene Einzelhausbebauung) umgeben. Die nach Nordwesten 
geneigte Hangfläche wurde als Wiese gepflegt (Wirtschaftswiese mittlerer Standorte, Fettwiese)3. Die 
umgebenden Hausgärten sind überwiegend Ziergärten mit Rasenflächen und mit Hecken und / oder 
Zäunen eingefriedet. 

 

 

Abbildung 1: Lage des Plangebiets "Langgasse- 7. Teiländerung“ in Überlingen, nicht maßstabsgerecht 
(Landesvermessungsamt Baden-Württemberg, 1998: TK 1:25.000 Blatt 8221 Überlingen-
Ost). 

 

Boden 

Die Einschätzung der Bedeutung des Bodens erfolgt nach der geologischen Karte4. Geologisch betrach-
tet befindet sich das Plangebiet im Bereich der Grundmoräne der Würmeiszeit. Diese bedeckt die Hei-
denlöcher Schichten der Unteren Meeresmolasse. Im Plangebiet finden sich vorwiegend lehmige Böden 
mit einer geringen Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und als Standort für die natürli-

                                                           
2 ehemaliges Aldi – Gebäude 
3 Mittlerweile ist der Südteil bereits mit einem Doppelhaus bebaut. 
4 8221 Überlingen –Ost  mit Erläuterungen. Auf eine Bodenbewertung nach Heft 31 LfU wird verzichtet. 
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che Vegetation. Dagegen haben sie gute Eigenschaften als Filter und Puffer für Schadstoffe und als 
Standort für Kulturpflanzen. 

Wasser 

Im Plangebiet existieren keine Oberflächengewässer. Der verdolte Espach fließt in einer Entfernung von 
fünfzig Metern vom Plangebiet. Für das Gebiet liegen keine Bodenuntersuchungen vor, bei denen das 
Grundwasser mit erfasst wurde. Aufgrund der geologischen Situation sind keine größeren oberflächen-
nahen Grundwasservorkommen zu erwarten. Das Bauvorhaben befindet sich in Zone II.IB des rechts-
kräftigen Wasserschutzgebietes Nussdorf der Stadt Überlingen.  

Klima 

Kleinklimatisch hat die Fläche eine geringe Bedeutung für die Entstehung von Kaltluft. Wegen der ge-
ringen Größe des Plangebietes ist die Bedeutung der Fläche für das Siedlungsklima Überlingens, bzw. 
der unmittelbar angrenzenden Wohnbebauung vernachlässigbar. 

Pflanzen und Tiere 

Auf der Wiesenfläche ist die typische Flora und Fauna von Fettwiesen anzutreffen. Besonderheiten sind 
nicht vorhanden. Naturschutzfachlich ist die Fläche als gering bedeutsam einzustufen. 

Ortsbild und landschaftsbezogene Erholung 

Die von Bebauung umgebende Freifläche weist keine besonders schützenswerten Strukturen auf. Als 
innerörtliche Freifläche hat die Wiese bisher eine gewisse Bedeutung als Spielraum für Kinder aus der 
Umgebung5. 

 

Zusammenfassende Analyse der Schutzgüter  
Schutzgut Bedeutung für Naturhaushalt und 

Landschaftsbild 
Empfindlichkeit gegenüber 
geplanter Bebauung 

Boden 
 

vorwiegend 
mittel (bis hoch) 
 

vorwiegend  
mittel (bis hoch)  
 

Wasser  
 

gering  gering: geringe Grundwasser-
neubildung bei hoher Schad-
stofffilterkapazität der Böden 

Klima gering  
Wiesenfläche: Kaltluftentstehung 

gering  

Pflanzen und Tiere gering  
(artenarme Fettwiese) 

gering (bei naturnaher Eingrü-
nung der Bebauung) 

Ortsbild  gering   gering 

Das Plangebiet weist aufgrund der geringen Flächengröße und der derzeitigen Nutzung 
(Fettwiese ohne besondere Strukturen) insgesamt eine geringe bis mittlere Bedeutung für 
Naturhaushalt und Landschaftsbild auf. Die Empfindlichkeit gegenüber der geplanten Be-
bauung ist insgesamt als mittel bis gering einzustufen. 
 

                                                           
5 Vor der Bebauung des unteren Grundstücksteils 
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4. Auswirkungen der geplanten Bebauung 
Geplant ist der Bau von zwei Doppelhäusern6.  

Derzeit wird die Fläche folgendermaßen genutzt: 

Flächennutzung Bestand  Fläche (m²) 

Wiesenfläche    1.100

Gesamtfläche    1.100

 

Die Planung sieht folgende Nutzung vor: 

Flächennutzung Planung  
Fläche (m²) Davon teilver-

siegelt (m²) 
Neuversiege-
lung (m²)2 

Gebäudeflächen (GRZ = 0,3)    330 0 330

Nebenanlagen (Stellplätze, Carport, Garagen)  
(50 % GRZ) 

 165 82,5 125

Zufahrt, teilversiegelt     150 150 75

Grünflächen    455 0 0

Gesamtfläche    1.100 232,5 530

Die neue Versiegelung im Plangebiet beträgt ca. 530 m² 7. Die Versiegelung und Errichtung der Gebäu-
de ist mit folgenden Auswirkungen des Bauvorhabens auf Naturhaushalt und Landschaftsbild verbun-
den:  

Boden und Grundwasser 

Die voraussichtliche Neuversiegelung beträgt 530 m². In diesem Bereich entsteht ein nachhaltiger Ver-
lust aller Bodenfunktionen.  

Wasser 

Durch die geplante Bebauung entsteht ein erhöhter Oberflächenabfluss und eine Verringerung der 
Grundwasserneubildung. Die Oberflächenentwässerung erfolgt über einen Regenwasserkanal in den 
Espach. Eine Retention kann nur in Zisternen erfolgen. Der Retentionsraum muss mindestens 20 l/m² 
Dachfläche betragen. 

Pflanzen und Tiere 

Für Pflanzen und Tiere gehen Lebensräume mit geringer Bedeutung verloren. Eine Unterbrechung von 
wichtigen Biotopverbundelementen ist nicht erkennbar. Ebenso ist nicht erkennbar, dass durch den Bau 
oder Betrieb des Einfamilienhauses benachbarte Lebensräume erheblich beeinträchtigt werden. 

Klima 

Der Verlust der Grünlandfläche in ihrer Funktion der Kaltluftentstehung ist wegen der geringen Flä-
chengröße nicht erheblich.  

Ortsbild und landschaftsbezogene Erholung 

Das Ortsbild wird durch die Bebauung nicht nachhaltig verändert. In der zu überbauenden Fläche be-
finden sich keine ortsbildprägenden Strukturen. Die Bebauung der Freifläche stellt eine sinnvolle inner-
örtliche Verdichtung dar. Es gehen lokale Spielbereiche für Kinder verloren. 

                                                           
6 Ein Doppelhaus wurde bereits errichtet, wird aber als Planung in der Flächenbilanz berücksichtig. 
7 teilversiegelte Flächen werden mit dem Faktor 0,5 berechnet 
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5. Maßnahmen zum Kompensation des geplanten Eingriffes 
 
5.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen  

 

M1 Schutz des Oberbodens  

Fachgerechter Abtrag und Wiederverwendung, DIN 18915, Beibehaltung der natürlichen Topografie  

Begründung 

Bodenschutz  

Festsetzung: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

M2 Reduzierung der maximalen Neuversiegelung  

Maßnahme 

Verwendung von offenporigen Belägen auf Stellplätzen, Terrassenflächen und Wegen 

Begründung 

Reduktion der Bodenversiegelung und damit der Beeinträchtigung der Bodenfunktionen sowie des 
Oberflächenabflusses 

Festsetzung: § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 

 

M3 Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers  

Maßnahme 

Anfallendes Niederschlagswasser aus Dachflächen und befestigten Hofflächen wird über einen Regen-
wasserkanal in den Espach geleitet. Dachwasser ist in Zisternen zurückzuhalten. Der Retentionsraum 
muss mindestens 20 l/m² Dachfläche betragen. 

Begründung 

§ 45 b Wassergesetz Baden Württemberg gibt vor, dass Niederschlagswässer von Grundstücken, die 
nach dem 1.01.1999 bebaut werden, schadlos versickert oder in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet 
werden sollen. 

Festsetzung: § 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO 

 

M4 Eingrünung der Gebäude 

Maßnahme 

Pro Grundstück (Haushälfte) ist ein standorttypischer kleinkroniger Laubbaum zu pflanzen. Zusätzlich 
sollen an den Grundstücksgrenzen Sträucher gepflanzt werden. Arten siehe Pflanzliste.  

Begründung 

Einbindung der Gebäude in das Ortsbild, Lebensraum für Tiere, Frischluftproduktion und Staubfilterung 
in der Vegetationsperiode 

Festsetzung: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 
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M5 Stützmauern sind als Trockenmauern herzustellen 

Maßnahme: 

Stützmauer sind, sofern von den statischen Anforderungen möglich, als Trockenmauern aus ortsbildty-
pischen Naturstein herzustellen 

Begründung: 

 Optische Aufwertung 

 Lebensraum für Pflanzen und Tiere 

Wird empfohlen 

 

M6 Dachbegrünung 

Maßnahme: 

Extensive Dachbegrünung auf Dächern mit einer Neigung < 18° (Garagen, Carports), sofern nicht als 
Terrasse genutzt.  

Dachbegrünungen sind mit einer Substratstärke von mindestens 8 cm Stärke auszuführen.  

Begründung: 

 Verringerung des Oberflächenabflusses 

 Verbesserung des Kleinklimas  

 Optische Aufwertung 

Festsetzung: Empfehlung 

 

5.2 Kompensationsmaßnahmen 
 

K 1  Pflanzung von 8 Obstbäumen im Landschaftspark St. Leonhard und  
 Extensivierung der Grünlandnutzung  

Maßnahme : 

Pflanzung von insgesamt 8 regionaltypischen Obsthochstämmen im Landschaftspark St. Leonhard auf 
dem Grundstück 3261 auf 960 m² extensivem Grünland) in Absprache mit dem Umwelt- und Garte-
namt Überlingen, Herrn Vogler inklusive einer zehn jährigen Fertigstellungs- bzw. Entwicklungspflege. 
Extensivierung der Unternutzung hin zu einer extensiven Fettwiese (Mahd 2x/ Jahr, Abfuhr des Mähgu-
tes ). Die Lage der Baumstandorte und Flächen ist im Maßnahmenplan 2 – externe Kompensation dar-
gestellt. Pflanzauswahl s. Pflanzliste 2 im Anhang; Pflanzqualität mindestens H mB 12-14. 

Begründung 

Funktionaler Ausgleich der Bodenverluste in räumlichem Zusammenhang (in der Fortsetzung der Obe-
ren St. – Leonhard – Straße); Kleinklimatisch und lufthygienisch ausgleichende Wirkung, Lebensraum 
für Tiere 

Festsetzung: § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a BauGB oder durch Städtebaulichen Vertrag 
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6. Eingriffs- Kompensations-Bilanz 
 

Unvermeidbare erhebliche und / oder nachhaltige Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sind nach § 19 BNatSchG in Verbindung mit § 1 und 
1a des Baugesetzbuches durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege aus-
zugleichen. 

Zur Beurteilung des Eingriffes werden die Flächen vor und nach dem geplanten Eingriff vergli-
chen.  

Gemäß § 19 Abs. 2 BNatSchG ist eine Beeinträchtigung ausgeglichen, wenn und sobald die be-
einträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes wieder hergestellt oder in gleichwertiger Weise 
ersetzt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. 

Die Flächenbilanz für das Schutzgut Pflanzen und Tiere wurde nach dem Modell des Land-
ratsamtes Bodenseekreis durchgeführt (siehe Seite 12). 
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Schutzgut Boden 

Betroffener 
Bereich 

Beeinträchtigung 
durch 

Beein-
trächti-
gungsgrad 

Vermeidungsmaßnahmen (V) 
Minderungsmaßnahmen (M) 

Verbleibende 
unvermeidbare 
Beein-
trächtigungen 

Kompensations- 
maßnahme (K) 
(anrechenbare Fläche) 

neu durch Ge-
bäude und Hof-
flächen versie-
gelten Flächen 
(530 m2 maxi-
mal erlaubte 
Neuversiege-
lung) 

Verlust von Boden-
funktionen (§ 2 Abs. 1 
BodSchG), insbeson-
dere als  
Ausgleichskörper im 
Wasserkreislauf 
Filter für Puffer und 
Schadstoffe auf voll 
versiegelten Flächen 

Mittel - hoch
 

M1: Schutz des Oberbodens (fachgerechter Abtrag und 
Wiederverwendung, DIN 18915)  

M2: Verwendung offenporiger Beläge: Zufahrten, 
Stellplätze 

mittel - hoch 
(Verlust aller 
Bodenfunk-
tionen durch 
Versiegelung 
von 530 m2 
Boden) 

K1: Extensivierung von 
Grünland auf 960 m2 
Fläche im Landschafts-
park St. Leonhard und 
Pflanzung von 8 Obst-
bäumen 

 

sämtliche  
Baufelder 

Verdichtung des Bo-
dens durch Baubetrieb

Gering (be-
reits stark 
verdichtet) 
(nicht erheb-
lich) 

M1: Schutz des Oberbodens (fachgerechter Abtrag und 
Wiederverwendung, DIN 18915)  

gering 
(nicht erheb-
lich) 

– 

gesamtes  
Baugebiet 

Erosion von umgela-
gerten Böden wäh-
rend der Bauphase 

mittel 
(erheblich) 

M1: Schutz des Oberbodens (hier Zwischenbegrünung 
der Erdlager)  

gering 
(nicht erheb-
lich) 

– 
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Schutzgut Wasser 

Betroffener 
Bereich 

Beeinträchtigung 
durch 

Beein-
trächti-
gungsgrad 

Vermeidungsmaßnahmen (V) 
Minderungsmaßnahmen (M) 

Verbleibende 
unvermeidbare 
Beein-
trächtigungen 

Kompensations- 
maßnahme (K) 

Oberflächen-
wasser (Espach / 
Bodensee) 

Erhöhte Einleitung 
von Regenwasser 

Gering - mit-
tel aufgrund 
geringer Flä-
chengröße 
(nicht erheb-
lich) 

M 2: Verwendung offenporiger Beläge  

M3 Retention in Zisternen. Der Retentionsraum muss 
mindestens 20 l/m² Dachfläche betragen. 
M6 Dachbegrünung von Garagendächern 

 

gering 

(nicht erheb-
lich) 

Nicht erforderlich 

 

Schutzgut Klima 

Betroffener 
Bereich 

Beeinträchtigung 
durch 

Beein-
trächti-
gungsgrad 

Vermeidungsmaßnahmen (V) 
Minderungsmaßnahmen (M) 

Verbleibende 
unvermeidbare 
Beein-
trächtigungen 

Kompensations- 
maßnahme (K) 

bebaute Berei-
che des Plange-
bietes und des-
sen Umgebung 

Verlust von Kaltluft-
produktionsflächen 

Klimatische Aufhei-
zung durch Versiege-
lung 

gering 
(nicht erheb-
lich aufgrund 
der geringen 
Fläche) 

M 2: Verwendung offenporiger Beläge  

M 4  Pflanzung von Bäumen und Sträuchern  

 

gering 

(nicht erheb-
lich) 

Nicht erforderlich 
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Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Betroffener 
Bereich 

Beeinträchtigung 
durch 

Beein-
trächtigungs-
grad 

Vermeidungsmaßnahmen (V) 
Minderungsmaßnahmen (M) 

Verbleibende 
unvermeidbare 
Beein-
trächtigungen 

Kompensationsmaßnahme 

Wiesenfläche   Verlust von Biotopen 
von naturschutzfach-
lich geringer Bedeu-
tung 

Überbauung bzw. 
Umwandlung in Grün-
flächen 

mittel - ge-
ring  

(nicht erheb-
lich) 

 

 

M 4  Pflanzung von Bäumen und Sträuchern  

 

gering 

(nicht erheb-
lich) 

K1: Extensivierung von 
Grünland auf 960 m2 Flä-
che im Landschaftspark St. 
Leonhard und Pflanzung 
von 8 Obstbäumen 
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Bilanzierung nach dem Modell des Bodenseekreises 

Bilanz "Langgasse, 7. Teiländerung"

Bilanz Pflanzen/ Biotope

Bestand 2006 Fläche
 in m2

Biotopwert-
punkte je  m²

Biotopwert-
punkte 

Wiese 1100 13 14.300
Summe 1.100 14.300

rechtsgültiger B-Plan Fläche in 
m2

Biotopwert-
punkte je  m²

Biotopwert-
punkte 

Überbaubare Grundfläche 110 0 0

Nebenanlagen 55 0 0

Garten mässig strukturreich 935 14 13.090

Baumpflanzung; 4 Stck, r= 1,5m 28 27 756

Summe 1.128 13.846

Teiländerung B-Plan Fläche in 
m2

Biotopwert-
punkte je  m²

Biotopwert-
punkte 

Überbaubare Grundfläche 330 0 0

Nebenanlagen 315 0 0

Garten mässigstrukturreich 455 14 6.370

Baumpflanzung; 4 Stck, r= 1,5m 28 27 756

Summe 1.100 7.126

Aufwertung
(Differenz B-Plan 2006 - 
rechtsgültiger B-Plan) -6.720

Differenz B-Plan 2006- 
Bestand 2006 -7.174

Externe Kompensation Fläche in 
m2

Biotopwert-
punkte je  m²

Biotopwert-
punkte 

Extensivierung von Grünland 960 14 13.440
Baumpflanzung; 8 Stck, r= 1,5m 56 27 1.512
Summe 960 14.952

365°  freiraum + umwelt    



Bebauungsplan "Langgasse" - 7. Teiländerung............................................................................................................    Eingriffs - Kompensationsbilanz 

 

Schutzgut Landschaftsbild / Ortsbild und Erholung 

Betroffener 
Bereich 

Beeinträchtigung 
durch 

Beein-
trächti-
gungsgrad 

Vermeidungsmaßnahmen (V) 
Minderungsmaßnahmen (M) 

Verbleibende 
unvermeidbare 
Beein-
trächtigungen 

Kompensationsmaß-
nahme 

gesamtes Bau-
gebiet und 
nähere Umge-
bung 

Veränderung des 
Ortsbildes durch Er-
richtung von Gebäu-
den  

 

Mittel - ge-
ring aufgrund 
vorhandener 
umgebender 
Bebauung und 
geringer Ein-
sehbarkeit aus 
der weiteren 
Umgebung 
(nicht erheb-
lich) 

M 4  Pflanzung von Bäumen und Sträuchern an der 
Grundstücksgrenze 

 

gering 

(nicht erheb-
lich) 

Nicht erforderlich 
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Eingriffs– Kompensations- Bilanz 

Fazit 

Die durch den Bau des Einfamilienhauses verursachten Eingriffe können für die Schutzgüter 
Wasser, Klima und Pflanzen/Tiere durch die Umsetzung der oben aufgeführten Minimierungs- im 
Plangebiet kompensiert werden. 

Für das Schutzgut Boden und Pflanzen und Tiere kann im Plangebiet keine vollständige Kompen-
sation erzielt werden: 

 

Schutzgut Boden 

Maximal mögliche Neuversiegelung (Gebäude, Zufahrt und Hofflächen) 530 m2 

Kompensationsbedarf:  
Geplante Neuversiegelung 530 m² - 165 m² (genehmigter Bplan) =  365 m² 

Externe Kompensationsfläche:       960 m2 

 

Schutzgut Pflanzen/Tiere  

Nach Modell LfU, Oktober 2004 

Defizit Planung:         7174 Punkte 

Guthaben externe Maßnahme:         14.952 Punkte 

Gesamtguthaben          7.724 Punkte 

 

Lands- Ortschaftsbild  

Der Eingriff durch die Bebauung kann durch die vorgesehenen Begrünungsmaßnahmen mini-
miert werden. 
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7. Zusammenfassende Beurteilung des Eingriffes und seiner Kompensation 

Das Plangebiet weist aktuell eine überwiegend geringe bis mittlere Bedeutung für 
Naturhaushalt Ortsbild auf.  

Die Neuversiegelung und Errichtung des Einfamilienhauses ist mit folgenden Auswirkungen 
des Bauvorhabens auf Naturhaushalt und Landschaftsbild verbunden:  

Boden und Wasser 

Die geplante Neuversiegelung beträgt ca. 530 m2. Hierdurch entsteht ein nachhaltiger Verlust 
aller Bodenfunktionen, ein etwas erhöhter Oberflächenabfluss und eine Verringerung der 
Grundwasserneubildung. Eine Minimierung findet durch Verwendung von wasserdurchlässi-
gen Belägen auf Stellplätzen, Terrassenflächen und Wegen statt. Für die Kompensation des 
verbleibenden Eingriffs in das Schutzgut Boden dient die Wiederherstellung der Bodenfunkti-
onen auf extensivierten Grünlandflächen im Landschaftspark St. Leonhard (Flst.- Nr. 3261) 
auf einer Fläche von ca. 960 m2.  

Pflanzen und Tiere 

Für Pflanzen und Tiere gehen Lebensräume mit geringer Bedeutung verloren. Eine Unterbre-
chung von wichtigen Biotopverbundelementen ist nicht erkennbar.  

Landschafts- und Ortsbild 

Durch die geplante Bebauung kann das Ortsbild nachteilig verändert werden. Zur Minderung 
des Eingriffs ist eine Eingrünung des Gebäudes notwendig. Durch die Anlage einer Baum- 
und Strauchpflanzung an der Grundstücksgrenze ist eine Einbindung möglich.  

Nach Umsetzung der dargestellten Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen kön-
nen die durch Bebauung entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft als ausgeglichen 
betrachtet werden.  

aufgestellt: Überlingen, den 09. September 2006 

 

 

365° freiraum + umwelt / Jochen Kübler 
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8. Kostenschätzung 
 

M1 Schutz des Oberbodens 

Keine nennenswerten Mehrkosten 

 

M2 Verwendung offenporiger Beläge 

keine Mehrkosten gegenüber voll versiegelten Flächen, eher Minderkosten 

 

M3 Rückhaltung von Niederschlagswasser in Retentionszisternen 

Die Mehrkosten für eine Zisterne mit 2-3 m³ Rückhaltevolumen gegenüber einer   
Zisterne ohne Rückhaltung betragen ca. 500-750 EUR. Die komplette Zisterne mit der   
dazugehörigen Brauchwasserstation und dem 2. Leitungsnetz für Regenwasser kostet   
ca. 5-6.000 EUR für ein Einfamilienhaus. 

 

M 4 Pflanzung von insgesamt Hochstämmen in den privaten Grünflächen  

ca. 300,- € pro Baum inkl. Verankerung, ohne Fertigstellungspflege 

ca. 20,- bis 50,- € pro Strauch mit Fertigstellungspflege 

 

M 5 Trockenmauern  

Aufgrund der derzeit nicht bekannten Lage, Höhe und Materialverwendung sind keine Kos-
tenangaben möglich. 

 

M 6 Extensive Dachbegrünung auf Garagen bzw. Carports  

bei ca. 5-8cm Substratstärke 25,- € / m²; nur geringe Mehrkosten gegenüber eines  nicht 
begrünten Daches 

 

K 1 Pflanzung von insgesamt 8 Obsthochstämmen im öffentlichen Raum 

ca. 150,- € pro Baum inkl. Verankerung und 5-jähriger Fertigstellungspflege 
insgesamt 1200,- € ( Zahlung durch den Vorhabensträger an die Stadtkasse Überlingen) 
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Anhang 

 

M4 Bäume Espachstraße 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Acer platanoides Spitz-Ahorn 

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 

Juglans regia Walnuß veredelt 

Prunus avium Vogel-Kirsche 

Quercus robur Stiel-Eiche 

Tilia plathyphyllos Sommer-Linde 

 

M4 Bäume Gärten 

Acer campestre  Feldahorn 

Carpinus betulus  Hainbuche 

Juglans regia Walnuß veredelt 

Malus domestica * Apfel, Hochstamm, regionaltypische Sorten 

Prunus domestica Zwetsche 

Prunus avium Vogel-Kirsche 

Pyrus communis * Birne, Hochstamm, regionaltypische Sorten 

Pyrus pyraster * Holzbirne 

 

M4 Sträucher 

Cornus mas Kornelkirsche 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel  

Coryllus avellana Hasel 

Ligustrum vulgare Liguster 

Rosa canina Hunds-Rose 

Rosa gallica Essig-Rose 

Rosa glauca Rotblättrige Rose 

Rosa jundzillii Rauhblättrige Rose 

Rosa pimpinellifolia Pimpinell-Rose 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball 
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K1 Obstbaumpflanzungen im Landschaftspark St. Leonhard 

 

Äpfel
Boikenapfel 

Boskoop 

Danziger Kantapfel 

Freiherr von Berlepsch 

Gewürzluiken 

Glockenapfel 

Goldrenette von Blenheim 

Jakob Lebel 

Kaiser Wilhelm 

Kanada-Renette  

Landsberger Renette 

Ribston Pepping 

Schwaikheimer 

Signe Tillisch 

Teuringer Rambour 

Transparent 

Wiltshire 

Zabergäu Renette 

Mostäpfel 
Bohnapfel 

Doppelter Jahrapfel 

Fraas Sommerkalvill 

Nägelesapfel 

Sauergrauech 

Spätblühende Tafelrenette 

Thurgauer / Trierer Weinapfel 

Birnen
Apfelbirne 

Bayrische Weinbirne 

Gräfin von Paris 

Kirchensaler Mostbirne 

Palmischbirne 

Sülibirne 

Schweizer Wasserbirne 
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